
BESPRECHUNGEN

echt und Staat

‚AAMPENHAUSEN, Axel Freiherr VvVon Erzıe- 1n diesem Buch 1  Tn gerechtfertigt wird, 1st
hungsauftrag un staatliche Schulträgerschaft. weder Objekt einer sıch als Subjekt erste-
Die yrechtliche Verantwortung für die Schule henden Gesellschaft noch eın wertrelativer
Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht 1967 Apparat 1mM Dienst einer ewıigen Werthierar-
252 Kart. 29 ,— chie Er 1St auch nicht eın abstraktes

In dieser seiner Göttinger Habilitations- Neutrum, sondern der geschichtlich Or-
schrift geht der Autor der Grundfrage nach dene, demokratisch verfafßte und auf grundle-
dem Beruf des Staats ZU Schulehalten uber- gende Rechts- und Kulturgüter verpflichtete
haupt nach (18), iındem die rechrtliche Stel- Staat seiner Bürger. Die „Bildungsverfassung“lung der Eltern, der freien Schulen, der Kom- 1St eın notwendiges Element seiner (GGesamt-

und insbesondere der Kirchen 1m verfassung. Der demokratische Staat, der des
Schulrecht der Bundesrepublik Deutschland informierten, sittliıcher Selbst- und Sozial-
untersucht. Dabei wird für ihn zentral „die VeErantwOrtLUNg fähigen Bürgers edarf, 15t
Frage der Möglichkeit und der Wünschbarkeit demgemäß geradezu existentiell der Schule
der Entlassung des Staats aus dem Schulwe- interessiert als dem Ort,; die Integration
sCH der jedenfalls seiner Verdrängung vVvon der Staatsbürger 1n das Gemeimwesen 1M bil-
bestimmender Stelle und der Denaturierung dungsfähigen Alter VOr allem gveschieht“
seiner materialen Bestimmungsgewalt 1n 1Ur Die eiınem solchen Staatsbild ENTISPIE-
finanzielle Leistungspflichten“ Dıiıese chende Schule mu{(ß ber der Sache Erzie-(18)
Formulierung äßt die polemische Rıchtung hung un Bildung willen „frei“ sein frei
des Fragens sogleich eutlich hervortreten. Die ber 1St nıcht NUur die private Schule und
ntwort 15t klar 1n der konkreten deutschen sie mu{ß „offen seın für das geschichtliche
Sıtuation 1St verfassungsrechtlich weder Erbe und für die maßgebenden Gruppen und
möglıch, den Staat ZUguUNsten der „gesell- Kräfte in der Lebenswirklichkeit des Gemeınn-
schafrtlichen“ Kräfte Aaus dem Schulwesen W esens. Daraus ergıbt siıch für den 'ert. als
entlassen noch ihn auf die Rolle des bloßen Schule, die dem Grundgesetz und dem VO  -

Verkehrsreglers der „Zahlvaters“ diesem geforderten Ausgleich zwischen meh-
reduzieren: es 1St dies 1n unserer rechts-, soz1al- Prinzipien besten entspricht, die
und kulturstaatlichen Ordnung ber auch reie, otfene Gemeinschaftsschule, 1n der „vVvon
verfassungspolitisch nicht wünschbar vgl da- Rechts Nn seın darf, W as tatsächlich 1St

zusammentfassend 212 {f.) Dıieser Stand- vgl 236) Diese Schule ISt ber nıcht lai7zi-
punkt, der autf der Grundlage einer fortent- stisch. Schon 1im Orwort (5) ezieht der AUs
wickelten Integrationslehre 1mM Sınne Rudolft LOr miıt einer Jücklichen, dem berühmten
Smends nıcht zuletzt in Auseinandersetzung Amendment ZUr USA-Verfassung Orien-
mit der katholischen Staatslehre und einer da- tierten Formulierung klare Posıtion, indem
VO':  w} inspirlerten schulpolitischen Konzeption unterstreicht, „dafß staatliche Neutralıtät 1
sSOW1e iın Absetzung VO  } der SO Dreisäiulen- Schulwesen nıcht das Establishment der ‚Nıcht-
theorie wird, scheint etatistisch un Religion‘ 1n der Schule bedeutet“. Im übrigen
laizistisch se1n. Wenngleich 1ine besondere hält der Verfasser aller damit verbunde-
Staatsfreundlichkeit unverkennbar 1St, tref- NCN Problematik dıe Benennung der Schulen
ten doch diese beiden Qualifikationen nıcht als christlich für praktisch notwendig „als
Der Staat, dessen „Beruf Zu Schulehalten“ Damm den La1izısmus, als Schutz der
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Religionsfreiheit aller, insbesondere hier der da{fß gerade der Glaube die Vernunft siıch
Christen“: denn, wird hinzugefügt, die Pra- selbst efreit. Müdßte un könnte nıicht für
X1S ze1ige, „daß die Welt heute die Stimme des „katholische Freiheit“ Entsprechendes BESaAaHLintoleranten Unglaubens gegenüber der Stim- werden? Hollerbach

des Glaubens privilegieren neigt“ (so
1n Zeıtschr. V  N  ° Kırchenrecht 14,
3 46) Wesentlich für die Gemeiın- ZUCK, Rüdiger: Subsidiaritätsprinzip un

Grundgesetz. München Beck 1968 KAAIX.,schaftsschule 1St auch der Religionsunterricht
(142 ff.) Es iSt besonders bemerkenswert, dafß 139 Brosch 24 ,—.

Diese Untersuchung, ıne bei Günter Dürıgder Vertasser den Religionsunterricht betont
als ine Einrichtung 1 staatlıchen Interesse angefertigte Tübinger staatsrechtliche Disser-
S1'  C die S1! zwangsläufig Aaus dem Wesen tatıon, geht der Frage nach, ob und inwieweit

dem Subsidiaritätsprinzip (SP), WwI1ie VO!der Schule ergibt. Der Religionsunterricht 1St
„kein systemwidriges Überbleibsel staatlicher der katholischen Sozıjallehre verstanden WIF:

und 1n Nr. der Enzyklika „Quadragesimoura relig10nıs“, 1St gerechtfertigt, „weıl der
Staat, hne einer relig1ösen Stellungnahme NnnO  &* Papst Pıus' > @i bleibend gültig for-

muliert wurde (vgl und 135),; auch recht-fahig se1n, eın posıtiıves Interesse der iıche Bedeutung zukomme un 1n welchersıttlıchen Erziehung nehmen mu{fß und weil
die Schule ihrer geschichtlichen Aufgabe N!  cht Form 1m Grundgesetz (GG) für die Bundes-

republik Deutschland verankert sel. Politi-gerecht werden kann, WECNN S1Ee die christliche
Tradıtionskomponente ausblendet“ sche Bedeutung SCWAaANN diese Fragestellung

VOT einıgen Jahren, als mehrere deutscheIm Rahmen des 1er nachgezeichneten KO-
Ordinatensystems kann siıch der Autor ur-

Großstädte VOT dem Bundesverfassungsge-
richt allerdings 1im wesentlichen hne Er-gemäis nıcht gerade als Freund der öftentli- tolg eltend machten, das Sozialhilfe- undchen Bekenntnisschule erweisen, wenngleich Jugendwohlfahrtsgesetz seıen verfassungswid-deren prinzıpielle Verfassungsmäßigkeit rg, weıl s$1e auf speziıfısch konfessionell-katho-echt bejaht und anerkennt, da{fßß 1n der Bun- lischem Gedankengut, nämlich dem SE be-desrepublik, eın bedeutendes priıvates ruhten.Volksschulwesen fehlt, die Gewährung VO:  3

öffentlichen Konfessionsschulen auf Wunsch
Der Verf. verdient volle Zustimmung, WEeNNn
1M auf seiner gründlichen und achkundi-der Eltern „der Verwirklichung der Religions- SCn Ausführungen immer wieder auf den fun-freiheit besonders zut entspricht“ (SO in dem damentalen Unterschied hinweist, der Z7W1-oben . Aufsatz, 48) Die Linien der kriti- schen dem generell-abstrakten philosophi-schen Argumentatıion SIN 1n den Kapiteln

er die römiısch-katholische Schuldoktrin
schen und dessen möglıchen Konkretisie-N E a AA  aaaa BK S a runscn in einem Rechtssatz estehe (Z 50,415 11.) un ber die Bekenntnisschule 65) In der rechtlichen Verwirklichung Leßen(167 ff.) besonders scharf AuUSSCZOSCNH, ıne sıch immer zahlreiche Varıationen, Gestal-heilsame Herausforderung für die überkom-

inene katholische Staatslehre und chulkon- tungsformen und Abwandlungen denken, die
SlCh nıemals zwıngend VO philosophischenzeption. ableiten ließen. Das gxelte sowohl für die

In den gegenwärtigen Auseinandersetzun- Bereiche des eintachen Gesetzesrechts (26—49)
gCnh bietet VO  } Campenhausens Arbeit ine WI1Ie für das Verfassungsrecht 50-133). Der
treffliche Orientierungshilfe und treibt dıe ert. zeigt das anschaulich am . Beispiel des
Grundsatzdiskussion ; Durchgängig ISt Arbeitsrechts, des Sozialhiltfe- und Jugend-ihre Grundgestimmtheit auf den Gedanken wohlfahrtsrechts, des Rechts der kommunalen
der „evangelischen Freiheit“, die bereit iSt; Selbstverwaltung un schließlich Verbot
Staat und Schule 1n die „Säkularitäit“ und kommunaler wirtschaftlicher Betätigung. Mıt
„unkonfessionelle Sachlichkeit“ freizugeben; echt weıist darauf hın, daß es 1M Einzel-
s1e 1St Von der Grundüberzeugung, tall Aus übergeordneten Gründen politisch NOLT-
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